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20. 10. 1966 

Regierungsvorlage 

Vertrag 

zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland·über den Durch­
gangsverkehr auf den Straßen an der Wal­
chen Ache und am Pittenbach sowie zum 
Bächen- und Rißtal im österreichischen und 

deutschen Grenzgebiet . 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 

sind in der Absicht, auf bestimmten Straßen 
ihrer Staaten den Durchgangsverkehr zu er­
leichtern, übereingekommen, einen Vertrag zu 
schließen. 

Zu diesem Zwe.ck haben zu ihren Bevollmäch­
tigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn außerordentlichen Gesandten und 
bevollmächtigten Minister Dr. Han~ 
REICHMANN, 

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn außerordentlichen und bevollmäch­
tigten Botschafter Dr. J osef LöNS, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten die nachstehen,.­
den Bestimmungen vereinbart -haben: 

ABSCHNITT I 

Durchgangsverkehr auf den Straßen an der 
Walchen Ache und am Pittenbach 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Vertrages ist 

a) Walchenstraße die Tiroler Landesstraße 
I. Ordnung Nr. 28 zwischen den Staats­
grenzen auf der Rauchstubenbrücke und 
der Geißalmbrücke; 

b) Alpenstraße die deutsche Bundesstraße 307 
zwischen den Staatsgrenzen auf der Geiß­
almbrücke und der südlichen Pittenbach­
brücke; 

c) Achenseestraße die Tiroler Landesstraße 
I. Ordnung Nr. 28 von der Staatsg,renze 
auf der südlichen Pittenbachbrücke bis zur 
Einmündung in die österreichische Bundes­
straße Nr. 181 und von dürt diese Bun,.. 
desstraße bis zur Staatsgrenze auf der 
nördlichen Pittenbachbrücke. 

Artikel 2 

(1) Die Republik österreich gestattet der 
Bundesrepublik Deutschland den Bau, die Er­
haltung und den Betrieb (einschließlich Winter­
dienst) der Walchenstraße sowie die Einfuhr 
und den Einsatz der zu diesem Zweck erforder­
lichen Bau- und Betriebsstoffe, Geräte und Ein­
ridltungen zur Sicherung des Verkehrs. Das 
,gleiche gilt für d'ie Bepflanzung des Straßen­
r.andes. Die Buooesrepublik Deutschland gilt als 
Straßene.rhalter im Sinne der österreichischen 
Straßen verkehrsordnung. 

(2) Die Bundes.repu:blik Deutschland trägt für 
die Walchenstraße die Kosten des Grunderwer­
bes durch das Land Tirol und die Kosten des 
Straßen baues. 

Artikel 3 

(1) Für die Walchenstraße gelten die Bestim­
mungen des Gesetzes vom 28. Sept,ember 1950 
über die öffentlichen Straßen mit Ausnahme der 
Bundesstr.aßen (Tiroler Straßengesetz), Landes­
gesetz- und Verordnungsblatt für Tirol Nr. 1/ 
1951, oder die an ihre Stelle tlr,etenden gesetz­
lichen Bestimmungen, soweit dieser Vertrag 
keine· ander Regelung trifft. 

(2) Die Bundesrepublik Deutschland über­
nimmt auf ihre Kosten alle Aufgaben, die sich 
aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb 
(einschließlich Winterdienst) der Walchenstraße 
ergeben. Insoweit gelten die für die Bundesrepu­
blik DeutsChland tätigen Stellen als Organe des 
Landes Tirol im Sinne des § 12 des Tiroler 
Straßengesetzes. Di'e Bundesrepublik Deutschland 
wird das Land Tirol für alle Verpflidltungen 
aus der Haftung nach § 12 des Tiroler Straßen­
gesetzes schadlos halten, soweit diese nicht durch 
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2 214 der Beilagen 

eine Haftpflichtversicherung des Landes Tirol 
gedeckt sind. Die zuständige österreichische Be-. 
hörde wird die zuständige deutsche Behörde von 
jedem gegen das Land Tirol außergerichtlich 
oder gerichtlich erhobenen Schadenersatz­
anspruch, für den eine Pflicht der Bundesrepu­
blik Deutschland gegenüber dem Land Tirol zur 
Schadloshaltung nach dem vorstehenden Satz in 
Betr,acht kommen kann, unverzüglich schrift­
lich verständigen. Das Land Tirol wird solche 
Ansprüche nur anerkennen und sich hierüber 
nur vergleichen, nachdem es die Einwilligung 
der zuständigen deutschen Behörde eingeholt 
hat. Die Vertrags staaten werden einander die 
zuständigen Behörden bekanntg,eben. 

(3) Schadenersatz,ansprüche gegen das Land 
Tirol nach § 12 des TLroler Straßengesetzes sind 
a.usschließlich vdr österreichischen Gerichten 
geltend zu machen. 

(4) Forderungen des Landes Tirol, die sich aus 
dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb (ein­
schließlich Winterdienst) der Walchenstraße 
gegen Dritte ergeben, gehen auf die Btindesrepu­
hlik Deutschland über. Dies gilt nicht für For­
derungen des Landes Tirol aus der Haftpflicht­
versicherung im Sinne des Absatzes 2 Satz 3. 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten gewähren einander Frei­
heit von Ein- und Ausgangsabgaben einschließ­
lich der handelsst,atistischen Gebühr für die beim 
Bau der Walchenstraße und der Alpenstraße 
verwendeten sowie für die zur Erhaltung und 
zum Betrieb (einschließlich Winterdienst) dieser 
Straßen erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe 
und Eiru'ichtungen zur Sicherung des Verkehrs, 
soweit diese aus dem freien Verkehr eines der 
Vertragsstaaten kommen. Das gleiche gilt für 
Waren zur Bepflanzung des Straßenrandes. 

ArtikelS 

(1) Die Vertragsstaaten lassen auf der Wal­
chenstraße, der Alpenstraße und der Achensee­
straße ,einen Durchgangsverkehr nach den Be­
stimmungen der Abschnitte I und IV dieses Ver­
trages zu. 

(2) Eine Grenzabfertigung findet nicht statt. 
Eine Zo11ahfertigung ist jedoch zulässig, wenn 
an den im Absatz 1 g·enannten Straßen Ver­
kaufsstellen betrieben werden. Jeder Vertrags­
staat bleibt ferner berechtigt, die zur· Verhinde­
rung von Zuwiderhandlungen gegen seine grenz­
und veterinärpolizeilichen V orsch:riften sowie 
gegen seine Zo11- und Pflanzenschutzvorschriften 
erforderlichen Kontrollmaßnahmen durchzu­
führen. 

(3) Vom Durchgan,gsverkehr ausgeschlossen 
sind, ungeachtet der Staatsangehörigkeit, Militär­
personen in Uniform, ferner Personen, die 
Kriegsger,ät mit sich führen. 

Artikel 6 

Im Durchgangsverkehr bedarf es keiner 
Durchr,eisebewilligung. P.ersonen im Alter von 
mehr als 16 Jahren müssen einen mit Lichtbild 
v,ersehenen amtlichen Ausweis mit sich führen. 

Artikel 7 

(1) Der Durchgangsverkehr ist ohne Aufent­
halt durchzuführen. Fahrzeuge, die nur Reise­
bedarf, aber keine sonstigen Waren geladen 
haben, dürfen jedoch auf den vorgesehenen 
Plätzen kurze Zeit parken. 

(2) Während der Durchfahrt dürfen Personen 
und W.aren weder aufgenommen noch abgesetzt 
werden. 

(3) Ein Abweichen von den im Artikel 1 ge­
nannten Straßen ist im Durchgangsverkehr nicht 
gestattet. 

Artikel 8 

(1) Im Durchgangsverkehr von Kraftfahrzeu­
gen, Motorfahrrädern und Fahrrädern mit Hilfs­
motor sowie Anhängern genügen die nach dem 
Recht eines der Vertragsstaaten für die Führung 
und den Betrieb eines solchen Fahrzeuges erfor­
derlichen amtlichen Urkunden. 

(2) Die Vorschriften der Vertragsstaaten über 
den Abschluß und den Nachweis einer Kraft­
fahrz,eug-Haftpflichtversicherung bleiben unbe­
rührt. Im Anrainerverkehr genügen jedoch der 
Abschluß und der Nachweis einer Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung nach den Vorschriften 
des Vertragsstaates, in dem das Fahrzeug zu­
gelas5en ist. 

Artikel 9 

(1) Im Durchgangsverkehr genügt es, wenn 
die Fahrzeuge den Vorschriften eines der Ver­
tragsstaaten entsprechen. 

(2) Die Durchfahrt von Fahrzeugen, die eine 
Gefährdung des Verkehrs oder eine Beschädi­
gung der Straße befürchten lassen, kann unter­
sagt werden. 

(3) Für die gewerbliche Beförderung von Per­
sonen und Gütern mit Kr:lJftfahrzeugen gelten 
im Durchgangsverkehr die Vorschriften des Ver­
trags5taates, in dem das betreffende Fahrzeug 
zugeI.assen ist. Dies gilt auch für den Werk­
verkehr. 

Artikel 10 

Im Durchgangsverkehr dürfen auch solche 
Zahlungsmittel mitgeführt werden, deren Ein-, 
Aus- oder Durchfuhr nach den Vorschriften 
eines der Vertragsstaaten sonst verboten sind. 
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Artikel 11 

Für die Dauer von Instandhaltungsmaßnah­
men sowie für die Dauer eines öffentlichen Not­
standes oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit einschließlich der Sicherheit des Stra­
ßenverkehrs kann jeder Vertragsstaat den 
Durchgangsverkehr beschränken oder sperren. 
Vor einer Beschränkung oder Sperrung des 
Durchgangsverkehrs wegen Instandhaltungsmaß­
nahmen ist mit der zusttndigen Behörde des 
anderen Vertragsstaates Fühlung zu .nehmen; in 
den anderen Fällen ist diese Behörde zu benach­
richtigen. Die Vertragsstaaten werden einander 
die zuständigen Behörden bekanntgeben. 

Artikel 12 

(1) Der Durchgangsverkehr der österreich ischen 
Post und der Deutschen Bundespost unter­
liegt keinen Beschränkungen und keinen Durch­
g,angsgebühren des jeweils anderen Vertrags­
staates. Die in den Postfahrzeugen mitgeführten 
Postsachen dürfen nicht durchsucht werden. 

(2) Die Briefkästen an den Postfahrzeugen 
sind während der Durchfahrt geschlossen zu 
halten. W·ährend der Durchfahrt findet kein 
Postaustausch statt; auch hat jegliche Annahme 
und Abgabe von Püstsach·en zu unterbleiben. 

Artikel 13 

Die Exekutivorgane (Polizei, Gendarme,rie 
und Zolldienst), die Veterinärorgane sowie die 
Organe des Jagd- und Forstschutzes der Ver­
tragssta·aten sind berechtigt, im Dienst die im 
Artlkel 1 genannten 'Straßen unentgeltlich zu 
benutzen. Sie dürfen dabei ihre Dienstkleidung 
tragen und ihre Dienstausrüstung (insbesondere 
Dienstwaffen, Munition, Dienstfahrzeuge, Nach­
richtengeräte, Diensthunde) mit sich führen. Auf 
dem Hoheitsgebiet des anderen Ve1'tr.agsstaates 
dürfen sie vorbehaltlich einer nach dem Ab­
kommen zwischen der Republik österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland vom 14. Sep­
tember 1955 über Erleichterungen der Grenz­
abfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffs­
verkehr getroffenen anderweitigen Regelung 
keine Amtshandlung vornehmen; von der Waffe 
dürfen si,e daher nur im F,alle der Notwehr 
Gebrauch machen. 

ABSCHNITT II 

Durchgangsverkehr auf der Rißtaler Straße 

'Artikel 14 

RIßtaler Straße im Sinne dieses Vertrages ist 
a) die' Tiroler Landesstr.aße 11. Ordnung 

Nr. 282 von der Staatsgrenze auf der 
ersten (nördlichen) RIßbachbrücke (bei 
km 0'008) bis zur Staatsgrenze auf der 
zweiten RIßbachbrücke (bei km 0'874) 
und 

b)' die Privatstraße der bayerischen Staatsforst .. 
verwaltung von der Staats~renze auf der 
zweiten Ri'ßbachbrücke (tbei km 0'874) bis 
zur StaatSgrenze auf der Markgraben­
brücke (bei km 1'140). 

Artikel 15 

(1) Die Bundesrepublik DeutschIand gestattet 
dem Land Tirol, vorbehaltlich der Zustimmung 
des Eigentümers, den Ausbau, die Erhaltung und 
den Betrieb (einschließlich Winterdienst) des im 
Artikel 14 Buchstabe b bezeichneten Straßen­
teiles. Sie gestattet dem Land Tirol ferner die 
Einfuhr und den Einsatz der zu diesem Zweck 
erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Geräte 
und Einrichtungen zur Sicherung des Verkehrs; 
das gleiche gilt für die Bepflanzung des Straßen­
r,andes. 

(2) Nach erteilter Zustimmung des Eigen­
tümel'S. im Stnne des Absatzes 1 ist das Land 
Tirolauf Verlangen dieses Eigentümers zur Er­
haltung und zum Betrieb (einschließlich Winter­
dienst) des im Artikel 14 Buchstabe b bezeich­
neten Straßenteiles verpflichtet. Ansprüche, die 
sich aus der Verletzung der Verkehrssicherungs­
pflicht ergeben, sind gegen den Eigentümer zu 
richten. Das Land Tirol hat den Eigentümer in 
diesem Fall für alle Verpflichtungen schadlos zu 
halten, die sich aus der Verletzung der Ver­
kehrssicherungspflicht el'1geben. Artikel 3 Ab­
satz 2 Satz 4, 5 und 6 gelten entsprechend. 

Artikel 16 

Die Vertragsstaaten gewähren einander Frei­
heit von Ein- und Ausgangsabgaben einschließ­
lich der handelsstatistischen Gebühr für'die beim 
Ausbau der RIßtaler Straße verwendeten sowie 
für die zur Erhaltung und zum Betrieb (ein­
schließlich Winterdienst) dieser Straße erforder­
liche,n Bau- und Betriebsstoffe und· Einrichtun­
gen zur Sicherung des Verkehrs, soweit diese 
aus dem freien Verkehr eines der Vertragsstaaten 
kommen. D.as gleiche gilt für Waren zur Be­
pflanzu.ng des Straßenrandes. 

Artikel 17 

Die Vertrags staaten lassen auf der RIßtaler 
Straße einen Durchgangsverkehr zu, für den die 
Bestimmungen der Artikel 5 bis 13 sinngemäß 
gelten. 

ABSCHNITT III 

Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen zum und 
vom Bächen- und Rißtal 

Artikel 18 

Die Bundesrepublik Deutschland läßt einen 
Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen nach den 
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Bestimmungen der Abschnitte III und IV dieses 
Ve~trages zu auf der deutschen Bundesstraße 307 
von der Staatsgrenze auf der Rauchstubenbrücke 
bis nach Fall und von dort 

a) auf der Privatstraße der bayerischen Staats­
forstverwaltung durch das Dürrachtal bis 
zur Staatsgrenze im Bächental, 

b) auf der deutschen Bundesstraße 307 bis 
Lahner-Gaster, 'von dort -auf der Pil"ivat­
straße der bayerischen Staatsforstv,erwal­
tung bis Vorderriß und von dort auf der 
nach Süden führenden Privatstraße der 
bayerischen Staatsforstverwaltung bis zur 
Staatsgrenze auf der ersten {nördlichen) 
Rißbachbt;ücke (bei km 0'008) der Riß­
taler Str,aße. 

Artikel 19 

(1) Die Durchfahrt muß innerhalb von vier 
Stunden abgeschlossen sein; Fahrzeuge, die diese 
DUil"chfahrt'Szeit nicht einhalten können, sind 
vom Durchgangsverkehr ausgeschlossen. Last­
kraftwagen" Zugmaschinep. und mit Waren 
- ausgenommen Reisebedarf - beladene andere 
Kraftfahrzeuge dürfen ohne zwingenden Grund 
nicht halten; ihre Durchfahrtszeit kann von den 
Eingartgszollämtern im Einzelfall beschränkt 
werden. 

(2) Mit Ausnahme des notwendrgen Umstei­
gens bei öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen 
Personen während der Durchfahrt weder auf­
genommen noch abgesetzt werden. Das Auf- und 
Abladen von Waren während der Durchfahrt 
- ausgenommen Reisebedarf beim Umsteige­
verkehr öffentlicher Verkehrsmittel - ist unzu­
lässig. 

(3) Kann der Fahrzeuglenker aus Gründen, 
die während der Durchfahrt eintreten, die vor­
geschriebene D~rchfahrtszeit nicht einhalten,so 
hat er die Verzögerung und ihren Grund un­
verzüglich der nächsten Zoll- oder Polizeidienst­
stelle zu melden. Diese hat die Meldung auf 
Verlangen zu bestätigen. 

Artikel 20 

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
können einzelne Personen vom Durch,gangsver­
kehr ausgeschlossen werden. Das gleich.e gilt für 
Personen, die gegen die Bestimmungen die'Ses 
Vertrages, gegen Paß- oder Zollvorschriften oder 
Verbote und Beschränkunlgen für den Waren­
verkehr verstoßen hahen. 

(2) Für die Dauer eines öffentlichen Notstan­
des oder einer Gefahr für die öffentliche Sicher­
heit einschließlich der Sicherheit des Straßen­
verkehrs kann der Durchgangsverkehr be­
schränkt oder gesperrt werden. Die zuständige 

österreichische Behörde ist 'zu benachrichtigen; 
die Republik österreich wird der Bundesrepu­
blik Deutschland die zuständige Behörde be­
kanntgeben. 

Artikel 21 

(1) Der Durchgangsverkehr der österreichi­
schen Post unterliegt keinen Beschränkungen 
und keinen Durch~angsgebühren der Bundes­
republik Deutschiana. Die in den Postfahrzeu­
gen mitgeführten Post~achen dürfen nicht durch­
sucht werden. 

(2) Die Briefkästen an den Postfahrzeugen 
sind während 'der Durchfahrt geschlossen zu 
halten. Während der Durchfahrt findet kein 
Postaustaus-ch statt; auch hat jegli.che Annahme 
und Abgabe von Postsadien zu unterbleiben. 

Artikel 22 

(1) In der Zeit vom 20. Juni bis 15. Septem­
ber jedes Jahres sowie an Samstagen, Sonntagen 
und an den in der Bundesrepublik Deutschland 
gesetzlich anerkannten oder geschützten Feier­
tageJ:,1 ist die Beförderung von Explosivstoffen 
unzulässig, es sei denn, daß eine Ausnahme­
genehmigung der zuständigen Behörde erteilt ist. 

(2) Für die Beförderung von Explosivstoffen 
mit Dienstfahrzeugen österreichischer Bundes­
und Landesdienststellen bedarf es keiner nach 
den deutschen Vor5,chri:ften erforderlichen Be­
willigungen und Bescheinigungen. 

Artikel 23 

(1) Die Bestimmungen der Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 7 Absatz 3, Artikel! 8 Absatz 1 und Ab­
satz 2 Satz 1, Artikel 9 und 10 dieses Vertrages 
gelten entsprechend :für den gemäß Artikel 18 
und Arti:kel 24 Absatz 1 gestatteten Durchgangs­
verkehr. Für österreichische Staatsbürger gelten 
außerdem die Bestimmungen des Artikels 6. 

(2) Für die Holzabfuhr im Durchgangsverkehr 
gilt Artikel 9 Absatz 1 nicht, in der Zeit vom 
20. Juni bis 15. September jedes Jahres sowie an 
Samstagen, Sonntagen und an den in der Bun­
desrepublik Deutschland gesetzli-ch anerkannten 
oder geschützten Feiertagen, es sei denn, daß 
eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen 
Behörde erteilt ist. 

Artikel 24 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland gestattet 
der Republik österreich den Durchgangsver­
kehr für österrei-chis-che Exekutivorgane (Polizei, 
Gendarmerie und Zol1dienst), für Österreichi~che 
Veterinärorgane sowie für österreichische Organe 
des Jagd- und Forstschutzes auf den im Arti­
kel 18 genannten Straßen, ferner auf der deut­
schen BundClSStraße 2 von der Staatsgrenze bei 
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Scharnitz' über Mittenwald bis Krün, von dort 
auf der deutschen Bundesstraße 11 bis Wallgau 
und weiter auf der Privatstraße der bayerischen 
Staatsforstverwaltung bis Vorderriß. 

(2) Für diesen purdJ.gangsverkehr gelten die 
Artikel 2 bis 5 des Abkommens zwischen der 
Republik östJerreich und der Bundesrepublik 
Deutschland vom 14. September 1955 über die 
Beförderung von Exekutivorganen im Straßen­
und Eisenbahn-Durchgangsverkehr entspre­
chend. Die Bundesrepublik Deutschland wird 
der Republik öSterreich d~e für die Verstän­
dingung im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 dieses 
Abkommens zuständigen Behörden bekarint­
geben. 

ABSCHNITT IV 

Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte I 
bis m 

Artikel 25 

Der Durchgangsverkehr unterliegt, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist, 
dem Recht des Vertragsstaates, auf dessen 
Hoheimgebiet sich der Verkehr abwickelt. 

Artikel 26 

Im Durchgangsverkehr wird für Kraftfahr­
zeuge und Anhänger, die im Hoheitsgebiet d~s 
einen Vertragsstaates zugelassen sind, auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates 
Kraftfahrzeugsteuer nicht erhoben. Die Beför­
derungen von Personen, Gepäck und Gütern im 
Durchgangsverkehr mit diesen Fahrzeugen 
unterliegen nicht der Beförderungssteuer des 
Durchgangsstaates, sondern der Beförderungs­
steuer des Ausgangsstaates. Diese Erleichterun­
gen werden nur gewährt, wenn die für den 
Durchgangsverkehr geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden. 

Artikel 27 

Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, alle Per­
sonen, die im Durchgangsverkehr <in das Hoheits­
gebiet des anderen Vertragsstaates eingereist 
sind, ohne Rücksicht auf die Dauer des Auf­
enthaltes in diesem Staat zu übernehmen. 

Artikel 28 

(1) Die Organe und Dienststellen der Ver­
tragsstaaten unterstützen einander soweit wie 
möglich bei der Ausübung ihrer Dienstobliegen­
heiten, insbesondere bei der überwachung und 
Lenkung des Durchgangsverkehrs. Sie teilen ein­
ander wahrgenommene Verstöße mit, helfen bei 
der Sicherung von Spuren und Beweismitteln 
und geben' die erforderlichen' Auskünfte. Sie 
gewähren einander Schlitz. 

(2) Von strafbaren, Handlungen, die von 
einem der in den Artiikelh 13 und 24 genannten 
Organe des cinen Vertragsstaates im Hoheits­
gebiet des anderen Vertragsstaates begangen 
werden, ist die vorgesetzte Dienststelle dieses 
Organes durch die entsprechende Dienststelle des 
zuletzt genannten Vertragsstaates zu benach­
richtigen. 

Artikel 29 

Werden gegenüber den in den Artikeln 13 
und 24 genannten Organen des cinen Vertrags­
staates im Hoheitsgebiet des anderen Vertrags­
staates hei Ausübung ihres Dienstes oder in Be­
ziehung auf diesen Dienst strafbare Handlungen 
begangen, so geiten für di'e Verfolgung und 
Ahndung in dem zuletzt genannten Vertrags­
staat dessen strafrechtliche Vorschriften zum 
Schutz von öffentlichen Bediensteten. 

Artikel 30 

Für die Amtshaftung sind die Bestimmungen 
des Abkommens zwischen der Republik öster­
reich und der Bundesrepublik Deutschland vom 
14. September 1955 zur Regelung der Amts­
haftung aus Handlungen von Organen des einen 
in grenznahen Gebieten des anderen Staates ent-
sprechend anzuwenden. . 

Artikel 31 

. (1) Ansprüche aus Schadensfällen, die sich im 
Durchgangsverkehr ereignen, können ausschließ­
lich vor den Gerichten des Durchgangsstaates gel­
tendgemacht werden. Ist nach dem Recht des 
Durchgangsstaates ein Gerichtsstand in diesem 
Staat nicht gegeben, so ist das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk sich der Schadensfall 
ereignet hat. Das Recht der Parteien, die Zustän­
digkeit der Gerichte des Alisgangsstaates oder 
eines dritten Staates zu vereinbaren, bleibt un­
berührt. Hat weder der Ersatzberechtigte noch 
der Ersatzpflichtige seinen Wohnsitz, Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthatt im Durchgangsstaat, 
so gilt die in den Sätzen. 1 und 2 getroffene 
Regelung nicht. 

(2) Ist an dem Schadensfall ein Fahrzeug be­
teiligt, dessen Halter der Ausgangsstaat oder ein 
Sondervermögen des Ausgangsstaates ist, und ist 
nach Absatz 1 ein Gericht des Durchgangsstaates 
zuständig, so unterwirft sich der Ausgangsstaat 
hinsichtlich der Ansprüche aus diesem Schadens~ 
fall der Gerichtsbarkeit einschließlich der 
Zwangsvollstreckung des Durchgangsstaates. Das. 
gleiche gilt für die Länder der Vertragsstaaten 
und deren Sonderverniögen. 

(3) Durch die Bestimmunge~ der Absätze 1 
und 2 wird die im Artikel 3 Absatz 3 getroffene 
Regelung nicht berührt. 
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ABSCHNITT V 

Schlußbestimmungen 

Artikel 32 

Soweit durch die Bestimmungen dieses Ver­
trages keine abweichende Regelung getroffen 
wird, bleibt insbesondere der Vertrag zwischen. 
der Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland vom 6. September 1962 über 
Zollerleichterungen im kleinen Grenzverkehr 
und im Durchgangsverkehr unberührt. 

Artikeln 

dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des 
von ihm bestellten Schiedsrichters sowie seiner 
Vertretung in dem Verfahren vor dem Schieds­
gericht; die Kosten ·des Obmannes sowie die 
sonstigen Kosten werden von den Vertrags­
staaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen 
regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst. 

(6) Die Gerichte der beiden Vertragsstaaten 
werden dem Schiedsgericht auf sein Ersuchen 
Rechtshilfe hinsichtlich der Ladung und Ver­
nehmung von Zeugen und Sachverständigen in 
entsprechender Anwendung der zwischen den 
beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Verein­
barungen über die Rechtshilfe in Zivil- und. 
Handelssachen leisten. 

Artikel 35 

Wenn sich bei der Durchführung des Ver­
trages erhebliche Schwierigkeiten ergeben oder 
sich die bei s,einem Abschluß bestehenden Ver­
hältnisse wesentlich ändern, werden die Ver-
tragsstaaten auf Verlangen eines Vertragsstaates Das anliegende Schlußprorokotl ist Bestand-
in Verhandlungen über eine angemessene neue teil dieses Vertrages. 
Regelung eintreten. 

Artikel 34 

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Aus­
legung oder Anwendung dieses Vertrages sollen 
durch die zuständigen Behörden der Vertrags­
staaten beigelegt werden. 

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit· auf 
diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie 
auf Verlangen eines der Vertragsstaaten einem 
Schiedsgericht zu unterhreiten. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied 
bestellt und beide Mitglieder sich auf den An­
gehörigen eines dritten Staates als Obmann 
einigen, der von den Regierungen der Vertrag~-' 
staaten zu bestellen ist. Die Mitglieder sind 
innerhalb von zwei Monaten, der Obmann 
innerhalb von drei Monaten zu besteHen, nach­
dem der eine Ver'tragsstaat dem anderen mit­
geteilt hat, daß er die Meinungsverschiedenheit 
einem Schiedsgericht unterbreiten will. 

(4) Werden die [m Absatz 3 genannten Fristen 
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer 
anderen Vereirrbarung jeder V ertragsstaa t den 
Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte bitten, die erforderlichen Ernen­
nungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die 
Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten 
oder ist er aus einem anderen Grund verhin­
dert, so soll der Vizepräsident die Ernennungen 
vornehmen. Besitzt auch der Vizepräsident die 
Staatsangehörigkeit eines der' Vertragsstaaten 
oder ist auch er verhindert, so son das im Rang 
nächstfolgende Mitg;lied des Gerichtshofes, das 
nicht die Staatsangehörigkeit eines der Vertrags­
staaten besitzt, die Ernennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bin-

Artikel 36 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der BundesrepU'blik 
Deutschland gegenüber der Bundesregierung der 
Republik österreich innerhalb von drei Mona­
ten nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegen­
teilige Erklärung abgibt. 

Artikel 37 

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit 
ges:.chlossen. Er ist für die Dauer von zehn 
Jahren nach seinem Inkrafttreten unkündbar, 
danach mit einer Frist von zwei Jahren künd­
bar. 

(2) Im Falle einer Kündigung werden die Ver­
tragsstaaten in Verhandlungen über eine befrie­
digende neue Regelung des Durchgangsverkehrs 
eintreten. 

Artikel 38 

(1) Dieser Vertrag soR so bald wie möglich 
ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden 
soUen in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt' am ersten Tag des 
zweiten Monates nach Austausch der Ratifika­
tionsurkunden in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die BevolI­
mäch'tigten diesen Vertrag unterzeichnet und 
mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, am 17. Februar 1966, 
In zwel Urschriften. 

Für die Republik österreich,:' 

Dr. Reichmann 

Für die Bu~desrepublik Deutschland: 

Dr. Löns 
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Schlußprotokoll 
zum Vertrag zwischen der Republik öster­
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
vom 17. Februar 1966 über den Durch­
gangsverkehr auf den Straßen an der Wal­
chen Ache und am Pittenbach sowie zum 
Bächen- und Rißtal im österreichischen und 

deutschen Grenzgebiet 

Anläßlich der Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Republik österreich und der Bun­
desrepublik Deutschland über den Durchgangs­
verkehr auf den Straßen an der Walchen Ache 
und am Pittenbach sowie zum Bächen- und Riß­
tal im österreich ischen und deutschen Grenz­
gebiet stellen die Bevollmächtigten der beiden 
Vertragsstaaten folgendes fest: 

1. Die Republik österreich wird besorgt sein, 
daß das Land Tirol der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Geltendmachung und 
Eintreibung der im Artikel 3 Absatz 4 Satz 1 
genannten Forderungen jede mögliche Hilfe 
gewähren wird. 

2. Durch Artikel 13 Satz 3 wird die Befugnis 
der dort genannten Organe, auf dem Hoheits­
gebiet des anderen Vertragsstaates nach Maß­
gabe des in diesem . Vertragsstaat geltenden 
Rechtes Personen vorläufig festzuhalten, nicht 
berührt. Tritt bei der Ausübung dieser Be­
fugnis ein Schaden ein, so findet das Abkom­
men zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland vom 14. Sep­
tember 1955 zur Regelung der Amtshaftung 
aus Handlungen von Organen des einen in 
grenznahen Gebieten des anderen Staates ent­
sprechende Anwendung. 

3. Es besteht übereinstimmung, daß als Dienst­
fahrzeuge im Sinne der Artikel 13 und 22 
auch von Bediensteten im Dienst gefahrene 

beamteneigene und anerkannte privateigene 
Kraftfahrzeuge gelten. 

4. Die Bundesrepublik Deutschland wird besorgt 
sein, daß die im Artikel 15 Absatz 1 vor­
behaltene Zustimmung des Eigentümers von 
diesem für die Dauer der Gültigkeit dieses 
Vertrages erteilt oder daß diese Strecke zur 
öffentlichen Straße gewidmet wird. 

5. Die Vertragsstaaten stimmen überein; daß im 
Durchgangsverkehr auf den Strecken Hinter­
riß-V orderriß-Walchental-Achenwald, Bä­
chental- Neu Fall- Walchental- Achenwald 
Gebühren für eine besondere Inanspruch­
nahme der Zollverwaltungen dann nicht er­
hoben werden, wenn die Abfertigungen außer­
halb der Amtsstunden, jedoch innerhalb der 
Stunden, in denen die Zollabfertigungsstelle 
besetzt ist, erfolgen. Diese Regelung gilt 
jedoch nur so lange, als auf österreichischem 
Hoheitsgebiet keine Verbindungsstraße zwi­
schen Hinterriß ,einerseits oder Bächental 
andererseits und der nächsten. größeren öster­
reichischen Ortschaft besteht. 

6. Die Vertragsstaaten werden besorgt sein, daß 
privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Ge­
bietskörperschaften der Vertragsstaaten, die 
Gegenstände dieses Vertrages regeln, der 
Rechtslage, wie sie durch diesen Vertrag 
geschaffen wird, soweit erforderlich, angepaßt 
werden. 

GESCHEHEN zu Wien, am 17. Februar 1966 
in zwei Urschriften. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Reichmann 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Dr. Löns 
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Erläuternde Bemerkungen 

I 

Allgemeiner Teil 

Die Bundesrepublik Deutschland baut gegen­
wärtig von Berchtesgaden bis Lindau zwedu 
Förderung des Fremdenverkehrs eine Straße hart 
an der österreichischen Grenze, die sogenannte 
Alpenstraße. 

Hiebei ergaben sich besondere bauliche Schwie­
rigkeiten inder Gegend um den Achenpaß, da 
die Führung der Straße über deutsche.<. Gebiet 
zur Vermeidung von Lawinenunfällen nur im 
Tunnel und mit enormen Kosten möglich ge­
wesen wäre. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat daher an 
die Republik österreich das Ersuchen gestellt, 
unter Benützung der österreichischen Bundes­
straße Nr. 181 von der Staatsgrenze bis zur 
Brücke am Pittenbach die Lawinenhänge um­
gehen zu dürfen. 

Nun sind das Bächental some das Rißt<?1 
(beide zu Tirol gehörig) auf der Straße nur 
über deutSches Gebiet erreichbar, so daß sich 
daraus besonders für das Rißtal erhebliche wirt­
schaftliche Belastungen ergeben haben. 

Als Gegenleistung für ein österreichisches Ent­
gegenkommen am Achenpaß wurde deshalb 
durch die Bundesrepublik Deutschland eine Ver­
besserung der Verkehrslage im Bächen- und Riß­
tal zugestanden. 

Diesen ganzen Fragenkomplex umfaßt der 
gegenständliche Vertrag, dessen Text eine öster­
reichische und eine deutsche Regierungsdelega­
tion in drei Tagungen (Innsbruck, München und 
Salzburg) 'erarbeitet haben. 

Der Vertrag ist zwecks besserer übersicht der 
umfangreichen Materie in fünf Abschnitte unter­
teilt, und zwar: 

I. Durchgangsverkehr auf den Straßen an 
der Walchen Ache und am Pittenbach, 

11. Durchgangsverkehr auf der Rißt al er Straße, 
111. Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen' zum 

und vom Bächen- und Rißtal, 
IV. Allgemeine Bestimmungen für die Ab­

schnitte I bis III und 
V. Sdllußbestimmungen. 

Dem Vertrag ist ein Schlußprotokoll bei­
gefügt, das einen Bestandteil" des Vertrages 
bildet. 

Es wäre noch zu sag'en, daß der Vertrags text 
die grundsätzliche Regelung enthält, daß- ~o­
weit im Vertrag nichts Abweichendes bestimmt 
ist - der Vertrag vom 6. September 1962 
zwischen der Republik österreich und, der Bun­
desrepublik Deutschland über Zoller.Jeichterun­
gen im kleinen Grenzverkehr und im Durch­
gangsverkehr, BGBl. Nr. 52/1964, unberührt 
bleibt (Artikel 32). 

11 

Besonderer Teil 

. ABSCHNITT I 

Durchgangsverkehr auf den Straßen an der 
Walchen Ache und am Pittenbach 

Artikel 1 umschreibt die Straßen an der Wal­
chenAche und am Pittenbach. 

Artikel 2 stipuliert, daß österreich der Bun­
des republik Deutschland den Bau, die Erhaltung 
und den Betrieb derWalchenstraße gestattet. 
Die Bundesrepublik Deutsch'land ist Straßen­
erhalter im Sinne der österreichischen Straßen­
verkehrsordnung; sie hat die Kosten des Baues 
sowie Grunderwerbes zu tragen. 

Artikel .3 stellt fest, daß die Walchenstraße 
(Artikel 1 lit. a) eine Tiroler Landesstraße ist; 
es gelten daher für sie die Bestimmungen des 
Tiroler Straßengesetzes oder die allenfalls an 
seine Stell~ tretenden Bestimmung~n, so'\Veb: der 
Vertrag nichts anderes vorsieht (Abs. 1). 

Da diese Straße einen auf österreichischeni 
Gebiet liegenden Teil einer deutschen Straße 
darstellt, hat die Bundesrepublik Deutschland 
auf ihre Kosten alle Aufgaben übernommen, die 
sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Be­
trieb,einsch:!ießlich des Winterdienstes, der 
Straße ergeben, und es gelten die insoweit für 
die Bundesrepublik Deutschland tätigen' Stellen 
als Organe des Landes Tirol im Sinne des§ 12 
des Tiroler Straßengesetzes (Abs.·2 Sätze, 1 
und 2). 
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Da das Land Tirol im Hinblick darauf, daß 
es sich bei der Walchenstraße um eine Tiroler 
Landesstraße handelt, gemäß § 12 des Tiroler 
Straßengesetzes als Straßenerhalter haftet, hat es 
die Bundesrepublik Deutschland ferner ausdrück­
lich übernommen, das Land Tirol für alle aus 
dieser Haftung entstehenden Pflichten schadlos 
zu halten, allerdings nur soweit diese Pflichten 
nicht durch eine Haftpflichtversicherung des 
Landes Tirol, die grundsätzlich für alle Tiroler 
Landesstraßen geschlossen worden ist, gedeckt 
sind (Abs. 2 Satz 3). 

Satz 4 sieht eine Verpflichtung der zustän­
digen österreichischen Behörden vor, die zustän­
digen deutschen Behörden unverzüglich schrift­
lich zu verständigen, wenn gegen das Land Tirol 
außergerichtlich oder gerichtlich Schadenersatz­
ansprüche erhoben werden, für die die Bundes­
republik Deutschland nach dem vorhergehenden 
Satz gegenüber dem Land Tirol zur Schadlos­
haltung verpflichtet ist; dies deshalb, damit die 
Bundesrepublik Deutschland remtzeitig Ein­
wände erheben und sim allenfaHs einem zivil­
gerichtlichen . Verfahren als Nebenintervenientin 
anschließen kann (§ 17 Zivilprozeßordnung), da 
sie ja letzten Endes den Schaden zu tragen hat. 

Aus dem gleichen Grunde darf das Land Tirol 
solche Ansprüche nur anerkennen und sich hier­
über vergleimen, wenn die zuständigen deut­
schen Behörden eingewilligt haben (Satz 5). 

Die VertragsstaateIII werden einander die zu­
ständigen Behörden bekanntgeben (Satz 6). 

Für die Geltendmachung von Smadenersatz­
ansprüchen nach § 12 des Tiroler Straßen­
gesetzes ist die ausschließliche österreichische Ge­
rimtsbarkeit vorgesehen, um zu vermeiden, daß 
das Land Tirol etwa von einem deutschen Ge­
richt in Anspruch genommen wird (Abs. 3). 

Forderungen des Landes Tirol dagegen, die 
sich im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhal­
tung und dem Betrieb der Walchenstraße gegen 
Dritte ergeben, wie aus einer Beschädigung einer 
Brücke. oder des Straßenkörpers der Walchen­
straße, gehen auf die Bundesrepublik Deutsch­
land über, von der diese Bauten errichtet wor­
den sind und erhalten werden. Hievon mußten 
bloß die Forderungen des Landes Tirol aus der 
Haftpflichtversicherung hinsichtl<ich der Walchen­
straße ausgeschlossen werden (Abs. 4), da dies­
falls eine Verpflichtung der Bundesrepublik 
Deutsmland zur Smadloshaltung des Landes 
Tirol nimt vorgesehen ist (Abs. 2 Satz 3). 

Artikel 4 sieht vor, daß auf der Basis der 
Gegenseitigkeit Freiheit von Ein- und Ausgangs­
abgaben einsmließlim der handelsstatistischen 
Gebühr für die beim Bau der Walchenstraße 
und der Alpenstraße verwendeten sowie für die 
zur Erhaltung und zum Betrieb dieser Straßen 
erforderlimen Bau- und Betriebsstoffe und Ein-

richtungen zur Simerung des Verkehrs gewährt 
wird. Die gleime Begünstigung wird für Waren 
zur Bepflanzung des Straßenrandes gewährt. 

österreimischerseits besteht ein großes Inter­
esse an der Walchen- und Alpenstraße, da diese 
einen Teil des Durmgangsverkehrs zum Bächen­
und Rißta'l (Absmnitt III) bilden. Weiters stellt 
eine derartige Regelung für die Erhaltung und 
den Betrieb der Straßen eine Notwendigkeit dar, 
da diese Straßen aus technischen Gründen in 
einem erhalten werden müssen und eine Tren­
nung der auf österreichischem und deutschem 
Gebiet im Zuge der Erhaltungsarbeiten ver­
brauchten Materialien einen unverhältnismäßig 
großen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen 
würde. 

Artikel 5 bestimmt, daß im Durchgangsver­
kehr auf der Walchenstraße, der Alpenstraße und 
der Achenseestraße sowohl von Österreich als 
auch von deutscher Seite auf eine Grenzabferti­
gung verzichtet wird. Es findet daher keine 
generelle Paß- oder Zollkontrolle statt, doch 
bleibt jeder der beiden Vertragsstaaten berech­
tigt, zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen 
auf seinem Hoheitsgebiet im Bedarfsfalle die 
erforderlichen Kontrollmaßnahmen durchzu­
führen. 

Schon der Artikel 18 des Vertrages vom 
6. September 1962 zwiscl1en der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über Zollerleichterungen im kleinen Grenz­
verkehr und im Durchgangsverkehr, BGBl. 
Nr. 52/1964, gibt in seinem Abs. 4 den beiden 
Vertragspartnern die Möglichkeit, bei kurzen 
Durchgangsstrecken von der Durchführung eines 
Zollverfahrens Abstand zu nehmen. In Artikel 5 
Abs. 2 wird nun festgelegt, daß im gegenständ­
limen Durchgangsverkehr - vorbeha.ltlich beim 
Betrieb von Verkaufsstellen - keine Zol1abfer~ 
tigung stattfindet. 

Vom Durchgangsverkehr ausdrücklich aus­
geschlossen sind Militärpersonen in Uniform 
und solche Personen, die Kriegsgerät mit sich 
führen. 

Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 
26. Oktober 1955, BGBL Nr. 211/1955, hat 
österreich seine immerwährende Neutralität 
erklärt. Durch den Aussmluß der Militärper­
sonen in Uniform und der Personen, die Kriegs­
gerät mit sim führen, vom Durchgangsverkehr 
auf den der Regelung des Staatsvertrages unter­
worfenen Straßenstücken soll den aus der immer­
währenden Neutralität sich ergebenden völker­
rechtlichen Verpflichtungen In klarer Weise 
Rechnung getragen werden. 

Artikel 6 sieht vor, daß die Benützung der 
Walchenstraße, der Alpenstraße und der Achen­
seestraße im Durchgangsverkehr keiner geson­
derten Durmreisebewilligung bedarf. Zur all-
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fälligen Feststellung der Identität von Straßen­
benützern sind diese jedoch verpflichtet, einen 
mit Lichtbild versehenen amtlichen Ausweis mit 
sich zu führen. Personen unter 16 Jahren sind 
hievon ausgenoI)1men. 

Artikel 7 enthält Vorschriften über das Ver­
halten im Durchgangsverkehr. 

Dem Wesen des Durchgangsverkehrs ent­
sprechend, hat die Durchfahrt grundsätzlich ohne 
Aufenthalt zu erfolgen, doch wird ein vorüber­
gehender Aufenthalt auf den hiefür vorgesehe­
nen Parkplätzen gestattet. Das Abweichen von 
den Durchgangsstraßen ist ebensowenig wie das 
Absetzen und die Aufnahme fremder Personen 
erlaubt. 

Abs. 2 und 3 übernehmen die im Artikel 19 
Abs. 2 und 3 des Abkommens überZollerleichte­
rungen im kleinen Grenzverkehr und im Durch­
gangsverkehr auf den Personenverkehr bezug­
nehmende Regelung in einer etwas engeren Fas­
sung (so sind zum Beispiel Haltestellen für öffent-
liche Verkehrsmittel nicht zulässig). . 

Artikel ~ befaßt sich mit den für den Durch­
gangsverkehr. nötigen Urkunden für Kraftfahr­
zeuge, Anhänger und Mopeds und der Kraftfahr­
zeughaftpflichtversicherung. 

Der Abs. 2 läßt die Vorschriften der Vertrags­
partner über den Abschluß und den Nachweis 
einer Kraftfahrzeughaftpflichtyersicherung un­
berührt. Nur im Anrainerverkehr wird eine Er­
leichterung insoweit geschaffen, als der Abschluß 
und der Nachweis nach den Vorschriften des Ver­
tragsstaates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, 
genügen. 

Artikel 9 siChert den Durchgangsverkehr, so­
fern die Fahrzeuge den heimischen Vorschriften 
entsprechen. Es gelten für den gewerblichen Per­
sonen- und Güterverkehr sowie für den Werks­
verkehr nur die Vorschriften des Zulassungs­
staates. 

Artikel 10 sieht vor, daß der Durchgangsver­
kehr nicht durch Devisenbeschränkungen unter­
bunden wird. 

Artikel 11 gibt die Möglichkeit, daß bei öffent­
lichem Notstand, bei Gefahr für öffentliche 
Sicherheit - einschließlich der Sicherheit des 
Straßenverkehrs - und bei Instandhaltungsmaß­
nahmen einer der Vertragsstaaten unter Benach­
richtigung des anderen die Stra~enstrecke sperren 
kann. 

Unter anderem können es neutralitätspolitische 
Gründe erfordern, daß der Durchgangsverkehr 
generell beschränkt oder gesperrt wird. Für der­
artige Maßna~men soll Artikel 18' die ent­
sprechende Rechtsgrundlage bieten. 

Artikel 12 regelt den Durchgangsverkehr der 
österreichischen und der deutschen Post. 

Die im Postgesetz,BGBl. Nr. 58/1957, der 
Post vorbehaltenen Rechte genießen lediglich die 
Einrichtungen der österreichischen Postverwal­
tung (§ 1 Postgesetz). Es bedarf daher einer 
Regelung durch Bundesgesetz oder Staatsvertrag 
(Artikel 50' Bundes-Verfassungsgesetz), sofern 
einer ausländischen Postanstalt ein Recht auf Be­
förderung von Postsendungen über österreichi­
sches Staatsgebiet zugestanden wird; Die von der 
ausländischen Postanstalt beförderten Sendungen 
sollen einen besonderen Rechtsschutz genießen, 
wie dies auch bei Postsendungen der Fall. ist, 
die sich im Gewahrsam der österreichischen Post 
befinden; sie dürfen daher keinen wie immer 
gearteten exekutions rechtlichen oder sonstigen 
behördlichen Zwangsmaßnahmen unterworfen 
werden. Der österreichischen Post werden gleich­
artige Rechte für den Durchgangsverkehr über 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein­
geräumt. Im Gegensatz zu Artikel 47 des Welt­
postvertrages, BGBI. Nr. 352119'65, und Artikel 6 
des Postpaketabkommens, BGBI. Nr. 352/1965, 
sollen die von der Postanstalt des Vertragspart­
ners beförderten Postsendungen keinen Durch­
gangsgebühren unterworfen sein. Eine solche 
Vereinbarung ist gemäß Artikel 8 § 1 der 
Satzung des Weltpostvereins, BGBL Nr. 350/ 
1965,zulässig. 

Die Rechte der ausländischen Postanstalt be­
ziehen sich lediglich auf den Durchgangsverkehr, 
wobei jegliche Annahme und Abgabe von Post­
sachen zu unterbleiben hat. 

Artikel 13 sieht für Exekutivorgane (Polizei, 
Gendarmerie und Zolldienst), Veterinärorgane 
und Organe des J agd- und Forstschutzes die 
Möglichkeit der unentgeltlichen Benützung der 
Durchfahrtsstrecke vor, wobei Dienstkleidung 
und Dienstausrüstung getragen beziehungsweise 
mitgeführt werden dürfen. Der Waffengebrauch 
ist geregelt, ferner die Zufahrt für österreichische 
Organe über gewisse Zufahrtsstrecken. 

Da einerseits die österreichischen Exekutiv­
organe den an der Walchen Ache auf deutschem 
Hoheitsgebiet gelegenen Teil der Straße benützen 
müssen, um auf jenen Abschnitt dieser Straße zu 
gelangen, der über österreichisches Hoheitsgebiet 
führt, und andererseits die deutschen Exekutiv:" 
organe gezwungen sind, im Durchgangsverkehr 
an der Walchen Acheund am Pittenbach die über 
österreichisches Hoheitsgebiet führenden Straßen 
zu benützen, wurde vereinbart, daß dies den 
Exekutivorganen beider Vertragsstaaten selbst 
dann gestattet wird, wenn sie sich in Uniform 
befinden und ihre Dienstausrüstung einschließ­
lich der Dienstwaffen mit sich führen. Sie dürfen 
von der Waffe nur im Falle der Notwehr Ge­
brauch maChen. 

Soweit das Abkommen vom 14. September 
1955 zwischen der Republik österreich und der 
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Bundesrepublik Deutschland über Erleichterun­
gen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, 
Straßen- und Schiffsverkehr, BGBL Nr. 240/1957, 
keine anderweitige Regelung trifft, dürfen Amts­
handlungen jedoch nur auf dem Hoheitsgebiet 
des eigenen Staates vorgenommen werden. Der 
Verweisung auf dieses Abkommen kommt inso­
weit Bedeutung zu, als das Zollamt Achenwald, 
das sich auf der österreich ischen Bundesstraße 
Nr. 181 knapp hinter der Abzweigung der 
Achenseestraße befindet, ein zusammengelegtes 
Zollamt ist. Der deutschen Seite muß daher auf 
der Ein- und Ausreisestrecke, die zwangsläufig 
den österreichischen Teil der Durchgangsstrecken 
umfaßt, die Möglichkeit gegeben werden, den 
Zollstraßenzwang geltend zu machen. . 

Zu Artikel 13 wird noch auf die Parallel­
bestimmungen des Artikels 11 des Abkommens 
vom 14. September 1955 zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über Erleichterungen der Grenzabfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr, BGBL 
Nr. 240/1957, des, Artikels 14 Abs. 1 des Ab­
kommens vom 14 .. September 1955 zwischen der 
Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über den erleichterten Eisenbahn­
durchgangsverkehr auf den Strecken Mittenwald 
(Grenze) - ,Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze) - Vils (Grenze), BGBI. Nr. 242/1957, 
des Artikels 8 des Abkommens vom 14.'Septem­
ber 1955 zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über die Durch­
beförderung von Häftlingen auf den Eisenbahn­
str,ecken Mittenwald (Grenze)-Griesen (Grenze) 
und Ehrwald (Grenze) - Vils (Grenze), BGBI. 
Nr. 243/1957, und des Artikels 2 Abs. 2 des Ab­
kommens vom 14. September 1955 zwischen der 
Republik . Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Beförderung von Exekutiv­
organen im Straßen- und Eisenbahndurchgangs­
verkehr, BGBL Nr. 244/1957, beziehungsweise 
die Erläuternden Bemerkungen zu diesen Bestim­
mungen verwiesen. 

ABSCHNITT II 

Durchgangsverkehr auf der Rißtaler Straße 

Artikel 14 umschreibt die Rißtaler Straße. 

Artikel 15 enthält im Abs. 1 eine dem Ar-
tikel 2 Abs. 1 entsprechende Besti~mungj wäh­
rend nämlich nach der vorgenannten Bestim­
mung die Republik österreich der Bundes­
republik Deutschland den Bau, die Erhaltung 
und den Betrieb der Walchenstraße sowie die 
Einführung und den Einsatz der, zu diesem 
Zweck erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, 
Geräte und Einrichtungen Zur Sicherung des Ver­
kehrs gestattet, tut dies die Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel 15 Abs. 1 dein Land 
Tirolgegenüber hinsichtlich des im Freistaat 

----------

Bayern gelegenen Teiles der Rißtaler Straße (Ar.., 
tikel 14 lit. b). Da es sich um eine Privatstraße 
der bayerischen Staatsforstverwaltung handelt, 
konnte diese Erlaubnis nur vorbehaltlich der Zu­
stimmung des Eigentümers erteilt werden. Nach 
Ziffer 4 des Schlußprotokolls wird jedoch die 
Bundesrepublik Deutschland besorgt sein, daß 
diese Zustimmung für die Dauer der Gültigkeit 
dieses Vertrages erteilt oder daß diese Strecke 
zur öffentlichen Straße gewidmet wird. Diese 
Zustimmung ist bereits erteilt. 

Nach Zustimmung des Eigentümers ist das 
Land Tirol auf Verlangen des Eigentümers zur 
Erhaltung und zum Betrieb dieses in Bayern ge­
legenen Teiles der Rißtaler Straße staatsvertrag­
lich verpflichtet (Abs. 2 Satz 1). Ansprüche, die 
sich aus der Verletzung der Verkehrssicherungs­
pflicht ergeben, sind jedoch nicht gegen das Land 
Tirol, sondern gegen den Eigentümer zu richten 
(Satz 2). Das Land Tirol hat den Eigentümer in 
diesem Fall aber 'für alle Verpflichtungen schad­
los zu halten, die sich aus der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht des Landes Tirol .er­
geben. Artikel 3 Abs. 2 Sätze 4, 5 und 6 sind 
entsprechend anzuwenden. Es darf hiezu auf die 
Ausführungen zu Artikel 3 verwiesen werden. 

Artikel 16 regelt die Freiheit von Abgaben 
für Bau- und BetriebsstofIe. 

Artikel 17 regelt den Durchgangsverkehr 
analog den Bestimmungen der Artikel 5 bis 13. 

ABSCHNITT III 

Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen zum und 
vom Bächen- und Rißtal 

Artikel 18 umschreibt die Strecke, auf der die 
Bundesrepublik Deutschland den Durchgangs­
verkehr mit Fahrzeugen zuläßt. 

Der erleichterte Durchgangs'Verkehr zum 
Bächen- und Rißtal, der ausschließlich über 
deutsches Gebiet führt,. gilt im Gegensatz zu 
den anderen hier behandelten Durchgangsver­
kehren nicht für alle Verkehrsteilnehmer, son­
dern nur für den Verkehr mit Fahrzeugen. Im 
wesentlichen wurde von ,der deutschen Seite eine 
Regelung analog dem Abkommen vom 14. Sep­
tember 1955 zwischen der Republik Österreich 
und der Bundesrepuiblrk Deutschland, über den 
erleichterten Straßendurchgangsverkehr zwischen 
Salzburg und Lofer über deutsches Gebiet und 
zwischen Garmisch-Partenkirchen und Pfronten/ 
Füssen über österreichisches Gebiet,BGBl. 
Nr. 241/1957, zugestanden. 

Artikel 19 setzt die höchstzulässige Dauer der 
Durchfahrt mit vier Stunden fest, regelt das 
Aus- und Einsteigen von Personen und das Ab­
und Aufladen von Gütern .. 

Der Abs. 2 ühernimmt aus Zweck.mäßigkeits­
gründen inhaltlich die im Artikel 19 Albs. 1 und 
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2 des Abkommens über ZollerleiChterungen im 
kleinen Grenzverkehr und im Durchgangs­
verkehr auf den Waren- und Personenverkehr 
bezugnehmende Regelung. Im übrigen ist dieser 
Durchgangsverkehr nicht "als kurze Durchgangs­
strecke" im Sinne des Artikels 18 des Abkom­
mens über Zollerleichterungen im kleinen Grenz­
verkehr und im Durchgangsverkehr anzusehen. 

Artikel 20 regelt. den Ausschluß einzelner 
Personen vom Durchgangsverkehr und gibt die 
Möglichkeit, daß einer der Vertragsstaaten unter 
Benachrichtigung des anderen bei öffentlichem 
Notstand, bei Gefahr für die öffentliche Sicher­
heit - einschließlich der Sich,erheit des Straßen­
verkehrs - und bei Instandhaltungsmaßnahmen 
die Straßenstrecke sperren kann. 

Unter anderen können es neutralitätspolitische 
Gründe erfor&rn, daß der DurChgangsverkehr 
generell beschränkt oder gesperrt wird. Für der­
artige Maßnahmen soll Artikel 20 die ent­
sprechende Rechtsgrundlage bieten. 

Artikel 21 regelt den Durchgangsverkehr der 
österreichischen und der deutschen Post (siehe 
die Erläuternden Bemerkungen zu Artikel 12). 

Artikel 22 sieht mit Rücksicht darauf, daß die 
in diesem Vertrag genannten Straßen stark· von 
Touristen frequentiert werden, vor, daß in der 
zeit vom 20. Juni bis 15. September eines jeden 
Jahres sowie an Samstagen, Sonntagen und 
ges~tzlich anerkannten Fejertagen die Beförde­
rung von Explosivstoffen uIlizulässig ist, es sei 
denn, daß eine Ausnahmegenehmigung der zu­
ständigen Behörde vorliegt. 

Von den nach deuts.ch,en Vorschriften erforder­
lichen Bewilligungen für die Beförderung von 
Explosivstoffen sind die Transpo'rte, d~e mit 
Dienstfahrzeugen österreichischer Bundes- oder 
Landesdienststellendurchgeführt werden, aus­
genommen. 

Artikel 23 nimmt hinsichtlich der Bestim­
mungen über Personen, die vom Durchgangs­
verkehr ausgeschlossen sind (Artikel 5 Abs. 2), 
über das Verhalten im Durchgangsverkehr 
(Artikel 7 Abs. 3), über den Durchgangs,verkehr 

. für Kraftfahrzeuge, Motorfahrräder und Fahr­
räder, über den Abschluß einer Kraftfahrzeug­
haftpflichtversicherung ausgenommen den 
Anrainerv,erkehr - (Artikel 8 Abs. 1 und Abs. 2 
Satz 1), betreffend die. Bedingungen, unter 
denen Fahrzeuge zum Durchgangsverkehr zu­
gelassen werden heziehungsweise vom Durch­
gangsverkehr ausges,chlossen werden können 
(Artikel 9), und betreffend die Devisenbeschrän­
kungen (Artikel 10), auf die Bestimmungen des 
Durchgangsverkehrs auf den Straß,en an der 
Walmen Ache und amPittenbach Bezug. 

Artikel 24: sieht die Möglichkeit des Durch­
gangsverkehrs für Exekutivorgane (Polizei, 

Gendarmerie und Zolldienst), Veterinärozcgane 
und Organe des Jagd- und ·Porstschutzesvor. 

Dieser' Artikel gestattet den erleichterten' 
Durchgangsverkehr auf' er s, c h ö p f end a u f­
g e zäh I t e n Straßen. für österreichische 
Exekutivorgane (polizei, Gendarmerie, Zol1-
dienst) n~ch den Vors·chriften des Abkommens 
vom 14. September 1955 zwischen der. Repuhlik 
österreich und der Bundesrepubliik. Deutschland 
über die Beförderung von Exekutivorganen im 
Straßen- und Eisenbahndurchgangsverkehr, BGBL 
Nr. 244/1957. 

Mit diesem Artikel wird den Exekutivorganen 
der Republik österreich nicht nur das Recht auf 
die Benützung der bereits genannten Straßen im 
Durchgangsverkehr eingeräumt, sondern darüber 
hinaus gestattet, die deutschen Bundesstraßen 2 
und 11 von der Staatsgrenze bei Scharnitz 
über Mittenwald und Krün bei Wallgau und die 
Privatstraße der :bayerischen Staatsforstverwal­
tUng bis Vorderriß zu benützen. Diese nur den 
Exekutivorganen und nicht auch anderen 
Straßenbenützern eingeräumten Begünstigungen 
eröffnen den Exekutivorganen die Möglichkeit, 
jederzeit entweder über Scharnitz 'Oder über 
Achenwald in das Gebiet der Vorder- beziehungs­
weise Hinterriß zu gelangen. 

ABSCHNITT IV 

Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte I 
bis III 

Artikel 25 bestimmt, welches Recht im Durch­
gangsverkehr subs~diär anzuwenden ist. 

Artikel 26 regelt die Befreiung von Kraftfahr­
zeug- und Beförderungshesteuerung im Durch­
gangsverkehr. 

Hier wird die Regelung, die im Artikel 17 
Abs. 2 des V,ertrages vom 6. September 1962 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland tiber Zollerleichte­
rungen im kleinen Grenzverkehr und im Durch­
gangsverkehr, BGBL Nr. 52/1964, hinsichtlich 
der Krafüfahrzeug- und Beförderungssteuer (nach 
der Textierung) nur für Kraftfahrzeuge getroffen 
wurde, auch auf Anhänger ausgedehnt. 

Artikel 27 sieht vor, daß - über die Bestim­
~ungen des Notenwechsels vom 19. Juli 1961 
zwischen der Österreichischen Bundesregierung 
und der Regierung der BundesrepU'blik Deutsch­
land betreffend die Ubernahme von Personen 
an der Grenze zwischen österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland (österreichis,ch­
deutsches Schubabkommen), BGBl.Nr. 227/1961, 
hinausgehend - die Verpflichtung der Rück­
übernahme von Personen, die unter Mißbrauch 
dieses Vertrages in das Hoheitsgebiet ,des anderen 
Vertragsstaates eingereist sind, jederzeit besteht. 

J 
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Artikel 28 regelt nicht nur die auf Ersuchen 
zu leistende Amtshilfe der Organe und Dienst­
stellen der Vertragsstaaten, sondern sieht auch 
vor, daß wahrgenommene Verstöß,e auf dem 
Gebiet des anderen Vertragsstaates dessen Dienst­
stellen und Organen mitzuteilen sind. 

Bedingt durch die gutnadJlbarlichen Beziehun­
gen zwischen der Republik Österreidt und der 
Bundesrepublik Deutschland und die voraus­
sichtlich häufige Benützung der gegenständlichen 
Straßen im Durchgangsverkehr durch Exekutiv­
organe, bestimmt dieser Artikel, daß sich die 
Organe und Dienststellen der Vertragsstaaten in 
ihren Dienstobliegenheiten soweit wie möglich 
zu unterstützen ha;ben. Dies gilt insbesondere 
für die überwachung und Lenkung des Durch­
gangsverkehrs. Von strafbaren Handlungen, die 
Exekutivorgane des einen Vertragsstaates auf 
dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates 
selbst begangen haben, ist unverzüglich die vo'r­
gesetzte Dienststelle des betreffenden Organes 
zu verständigen. 

Zu Abs. 2 darf auf die Parallelbestimmungen 
des Artikels 20 Abs. 4 des Abkommens vom 
28. Oktober 1955 zwischen der Republik öster­
reich und der Bu~desrepublik Deutschland über 
die Regelung des Grenzüberganges der Eisen­
bahnen, BGBL Nr. 239/1957, und des Artikels 13 
Abs.4 des Abkommens vom 14. September 1955 
zwischen der Republik österreich und der Bun­
desrepublik Deutschland über Erleichterungen 
der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen­
und Schiffsverkehr,' BGBL Nr. 240/1957, be­
ziehungsweise die Erläuternden Bemerkungen zu 
diesen Bestimmungen verwiesen werden. 

Artikel 29 bestimmt, welche strafrechtlichen 
Vorschriften .zum Schutze der öffentlichen Be­
diensteten anzuwenden sind. 

Da die Exekutivorgane, wie zu Artikel 28 aus­
geführt wurde, einander zu unterstützen haben, 
wird ihnen bei Ausübung ihres Dienstes auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates der 
strafrechtliche Schutz gewährt, wie er nach dem 
jeweils geltenden Recht öffentlichen Bediensteten 
zukommt. 

Es darf auf die Parallelbestimmungen . des Ar­
tikels 19 Abs. 2 des Abkommens vom 28. Ok­
tober 1955 zwischen der Republik österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland über die Rege­
lung des Grenzüberganges der Eisenbahnen, BGBL 
Nr. 239/1957, der Artikel 8 und 12 Abs. 2 des 
Abkommens vom 14. September 1955 zwischen 
der Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über Erleichterungen der Grenz­
abfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffs­
verkehr, BGBL Nr. 240/1957, des Artikels 13 des 
Abkommens vom 14. September 1955 zwischen 
der Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über den erleichterten Eisenbahn-

durchgangsverkehr auf den Strecken Mittenwald 
(Grenze) - Griesen (Grenze) und Ehrwald 
(Grenze) - Vils (Grenze), BGBL Nr. 242/1957, 
und des Artikels 11 des Abkommens vom 
14. September 1955 zwischen der Republik Öster­
reich und der Bundesrepublik D.eutschland über 
die Durchbeförderung von Häftlingen auf den 
Eisenbahnstrecken Mittenwald (Grenze)-Griesen 
(Grenze) und Ehrwald (Grenze)-Vils (Grenze), 
BGBL Nr. 243/1957, beziehungsweise die Er­
läuternden Bemerkungen zu diesen Bestimmun­
gen verwiesen werden. 

Artikel 30 regelt die Amtshaftung. 

Artikel 31 regelt in Abs. 1 die internationale 
sowie, soweit erforderlich, die örtliche Zuständig­
keit für Ansprüche aus Schadensfällen, die sich im 
Durchgangsverkehr ereignen; danach können 
solche Ansprüche ausschließlich vor den Gerichten 
des Durchgangsstaates geltend gemacht werden 
(Satz 1). Ist nach dem Recht des Durchgangs­
staates ein Gerichtsstand in diesem Staat nicht ge­
geben, zum Beispiel weil weder der allgemeine 
Gerichtsstand noch der Gerichtsstand des Ver­
mögens gegeben ist, so ist das Gericht örtlich zu­
ständig, in dessen Bezirk sich der Schadensfall er­
eignet hat. Eine solche Regelung war deshalb er­
forderlich, weil dem österreichischen Recht dieser 
Gerichtsstand nicht allgemein, sondern nur in 
bestimmten Fällen, wie nach dem Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz (§ 20), BGBL 
Nr. 48/1959, bekannt ist. Allerdings wird hie­
durch das Recht der Parteien, die Zuständigkeit 
der Gerichte des Ausgangsstaates oder eines dri­
ten Staates zu vereinbaren, niP"tt berührt (Satz 3). 
Hat weder der Ersatzberechtigte noch der Ersatz­
pflichtige seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhn­
lichen Aufenthalt im Durchgangssta;tt, so soll die 
in den Sätzen 1 (ausschließlicher Gerichtsstand 
des Durchgangsstaates) und 2 (Gerichtsstand des 
Unfallsortes) getroffene Regelung nicht gelten, 
da sie mangels einer ausreichenden Inlands­
beziehung rechtspolitisch nicht sinnvoll wäre. 

Ist an dem Schadensfall ein Fahrzeug beteiligt, 
dessen Halter der Ausgangsstaat oder ein Sonder­
vermögen des Ausgangsstaates ist, und ist nach 
Abs. 1 ein Gericht des Durchgangsstaates zu­
ständig, so sieht Abs. 2 zur Klärung der Frage. 
der Gerichtsunterworfenheit vor, daß der Aus­
gangs staat hinsichtlich der Ansprüche aus diesem 
Schadensfall der Gerichtsbarkeit des Durchgangs­
staates unterworfen ist. Dies gilt, wie im Vertrag 
zur Vermeidung von Zweifeln ausdrücklich fest­
gehalten worden ist, auch für die Zwangsvoll­
streckung. Da auch die Län'der der Vertragsstaaten 
und deren Sondervermögen als Halter eines 
Kraftfahrzeuges in Betracht kommen, wurden sie 
in die Bestimmung ausdrücklich aufgenommen. 
Eine entsprechende Bestimmung ist im Artikel 15 
Abs. 4 des Abkommens vom 14. September 1955 
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zwischen der Republik österreich und der Bun­
desrepublik DeutSchland über den erleichterten 
Straßendurchgangsverkehr zwischen Salzburg und 
Lofer über deutsches Gebiet und zwischen Gar­
misch-Partenkirchen und Pfronten/Füssen über 
österreichisches Gebiet,BGBl. Nr. 241/1957, ent­
halten. 

Abs. 3 schließlich grenzt den BereIch der 
Abs. 1 und 2, die Schadensfälle Dritter im Durch­
gangsverkehr behandeln, zum Beispiel den Zu­
sammenstoß zweier Kraftfahrzeuge, und den des 
Artikels 3 Abs. 3 ab, der Schadenersatz ansprüche 
gegen das Land Tirol nach § 12 des Tiroler 
Straßengesetzes behandelt. 

Eine dem Artikel 15 Abs. 2 des sogenannten 
Loferer Abkommens vom 14. September 1955, 
BGBl. Nr. 241/1957, entsprechende Bestimmung 
über die Befreiung von der Prozeßkostensicher­
heitsleistung wurde für überflüssig gehalten, da 
das Haager Prozeßübereinkommen vom 1. März 
1954, BGBL Nr. 91/1957, zwischen den beiden 
Staaten in Kraft steht (siehe Kundmachung, 
BGBL Nr. 37/1960). 

Desgleichen wurde eine dem Artikel 15 Abs. 3 
des Loferer Abkommens entsprechende Bestim­
mung über die Vollstreckung rechtskräftiger Ent­
scheidungen des einen Vertragsstaates, die über 
Ansprüche aus Schadensfällen im Durchgangsver­
kehr ergehen, im anderen Vertragsstaat im Hin­
blick auf den Vertrag vom 6. Juni 1959 zwischen 
der Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über die gegenseitige Anerkennung 
und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun­
gen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen, BGBL Nr. 105/1960, 
einvernehmlich nicht für erforderlich gehalten. 
Es wurde auch für entbehrlich gehalten, für die 
Zwecke des vorliegenden Vertrages über den Ver­
trag vom 6. Juni 1959 hinauszugehen und die 
dort vorgesehenen Gründe für die Versagung der 
Anerkennung und der VollstreCkung der Ent­
scheidungen der Gerichte des anderen Vertrags­
staates auszuschließen oder einzuschränken. 
Praktisch kommt nämlich nur der Versagungs­
grund eines Zustellungsmangels in Betracht (Ar­
tikel 2 Ziffer 2 des Vertrages vom 6. Juni 1959); 
Zustellungsmängel werden jedoch im Hinblick 
auf das zwischen beiden Staaten in Kraft stehende 
Haager Prozeßübereinkommen vom 1. März 1954 
samt Zusatzvereinbarung vom 6. Juni 1959, 
BGBL Nr. 27/1960, kaum vorkommen. 

Es bestand auch Einverständnis zwischen den 
beiden Delegationen darüber, daß im Falle des 
Außerkrafttretens des Vollstreckungsvertrages 
die im Hinblick auf die ausschließliche Gerichts­
barkeit nach Artikel 25 Abs. 1 des vorliegenden 
Vertrages erforderliche Verbürgung der Gegen­
seitigkeit hinsichtlich der Vollstreckung von 
Entscheidungen auf diesem besonderen Gebiet 
einvernehmlich sichergestellt werden wird (siehe 

Verhandlungsprotokoll vom 29. April 1 %0 über 
die in der Zeit .vom 26. bis 29. April 1960 in 
München stattgefundenen Delegationsverhand­
lungen). 

Was das auf die Schadensfälle anzuwendende 
Recht anlangt, so unterliegt der Durchgangsver­
kehr grundsätzlich dem Recht des Vertrags­
staates, auf dessen Hoheitsgebiet sich der Verkehr 
abwickelt (Artikel 25). Es wird also jeweils das 
Recht des Unfallsortes anzuwenden sein. 

ABSCHNITT V 

Schlußbestimmungen 

Artikel 32 besagt, daß subsidiär der Vertrag 
vom 6. September 1962 zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über Zollerleichterungen im kleinen Grenzver­
kehr und im Durchgangsverkehr, BGBL Nr. 52/ 
1964, gilt. 

Artikel 33 sieht zwischenstaatliche Verhand­
lungen vor, falls sich bei der Durchführung des 
Vertrages erhebliche Schwierigkeiten ergeben 
oder sich die Verhältnisse wesentlich ändern, die 
bei Vertragsabschluß bestanden. 

Artikel 34 regelt die Auslegung und Anwen­
dung des Vertrages, falls Mein ungsverschieden­
heiten auftreten, und enthält eine Schiedsgerichts­
barkeitsklausel sowie Bestimmungen über ein 
Schiedsgerichtsverfahren. 
. Die Vertragsparteien traten gemeinsam an den 

Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte heran und ersuchten' ihn um 
übernahme der in diesem Artikel vorgesehenen 
Funktion. Der Präsident erklärte sich hiezu aus­
drücklich bereit. 

Artikel 35 bestimmt, daß das Schlußprotokoll 
Bestandteil des Vertrages ist. 

Artikel 36 sieht unter gewissen Bedingungen 
die Ausdehnung der Gültigkeit des Vertrages auf 
das Land Berlin vor. 

Artikel 37 besagt, daß der Vertrag auf un­
bestimmte Zeit geschlossen ist. Er ist für die 
Dauer der ersten zehn Jahre unkündbar und her­
nach mit einer Frist von zwei Jahren kündbar. 
Im Falle einer derartigen Kündigung werden die 
Vertragsstaaten alsbald in neue Verhandlungen 
eintreten. 

Artikel 38 sieht den Austausch der Ratifika­
tionsurkunden in Bonn vor. 

Schluß protokoll 

Ziffer 1 enthält eine Verwendungszusage der 
Republik österreich, wonach sie besorgt sein 
wird, daß das Land Tirol der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Geltendmachung und Ein­
treibung der in Artikel 3 Abs. 4 Satz 1 genannten 
Forderungen des Landes Tirol, die sich aus dem 
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Bau, der Erhaltung und dem Betrieb der Walchen­
straße gegen Dritte ergeben haben und kraft des 
gegenständlichen Vertrages auf die Bundes­
republik Deutschland übergegangen sind, jede 
mögliche Hilfe gewähren wird. 

Ziffer 2 berü<i;sichtigt, daß im allgemeinen den 
jeweils fremden Organen kein Festnahmerecht 
zusteht. Sie haben aber eine Befugnis zur vor­
läufigen Festhaltung von Personen insoweit, als 
sie jedem im Rahmen des an Ort und Stelle gel­
tenden innerstaatlichen Rechts zusteht; für das 
österreichische Gebiet ist die Grenze dieser Be­
fugnis durch § 93 Strafgesetz abgeste<i;t. 

Ziffer 3 bestimmt, daß beamteneigene und 
privateigene Kraftfahrzeuge, die von Bedienste­
ten gemäß Artikel 13 und 22 verwendet werden, 
Dienstfahrzeugen gleichzusetzen sind. 

Ziffer 4 verpflichtet die Bundesrepublik 
Deutschland, die Zustimmung des Eigentümers 

für Vertragsdauer oder womöglich eine Widmung 
als öffentliche Straße zu erreichen, da Teile der 
Durchfahrtsstre<i;e Privatstraßen sind. Diese Zu­
stimmung ist be~eits erteilt worden. 

Ziffer 5 trägt dem Wunsch des Landes Tirol 
hinsichtlich der Aufhebung der Gebührenpflicht 
für Abfertigungen außerhalb der Amtsstunden 
im Durchgangsverkehr in die Hinterriß und das 
Bächental, solange dorthin keine Verbindungs­
straße auf österreichischem Gebiet besteht, 
weitestgehend Rechnung. 

Ziffer 6 berü<i;sichtigt den Umstand, daß an­
läßlich des Straßenbaues die Straßenverwaltungen 
des Landes Tirol und des Freistaates Bayern 
privatrechtliche Vereinbarungen getroffen haben, 
die nunmehr der Rechtslage, wie sie durch diesen 
Vertrag geschaffen wird, soweit erforderlich, an­
gepaßt werden müssen. Es ist daher eine dies­
bezügliche Verwendungszusage der beiden Ver­
tragsstaaten vorgesehen. 
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